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Arbeiten, Anleiten, Befähigen: 
Fördern und (über)fordern mit 

dem Teilhabechancengesetz?

Seit Januar 2019 stehen mit den §§16e 
und 16i des SGB II Instrumente zur 

Förderung der Integration von langzeit-
arbeitslosen erwerbsfähigen Leistungs-
berechtigten in den Arbeitsmarkt zur 
Verfügung. Die Ziele und verbundenen 
erfolgsrelevanten Kriterien sind in beiden 
gesetzlichen Regelungen das Verbessern 
der sozialen Teilhabe, der Beschäfti-
gungsfähigkeit und der Beschäftigungs-
chancen der Teilnehmenden. Das IAB ist 
mit der bis voraussichtlich 2025 fortlau-
fenden Evaluation u. a. der  „Wirkmecha-
nismen“ (IAB, Mai 2019, S. 4)  der Konzepte 
betraut worden. Nach Angaben des DGB 
konnten etwa 20.000 Menschen im ers-
ten Halbjahr 2019 – also binnen 6 Mo-
nate nach Einführung – eine Beschäfti-
gung aufnehmen. Anfang 2020 waren es 
laut des BMAS „über 42.000 (…) davon 
etwa 34.000 Personen“ gefördert nach 
§16i. (BMAS Pressemitteilung 30.1.2020). Aus 
gleicher Quelle geht hervor, dass „rund 
70 % der Teilnehmenden nach 16i über 
45 Jahre alt sind. (.) Über 50 % haben kei-
ne abgeschlossene Berufsausbildung.“ 

Zur rechtlichen Grundlage

Nach §16e des SGB II kann die Auf-
nahme eines sozialversicherungspflich-
tigen Arbeitsverhältnisses für die För-
derhöchstdauer von 2 Jahren mit bis zu 
75 % Lohnkostenzuschuss  für die Men-
schen unterstützt werden, die mindes-
tens 2 Jahre arbeitslos waren.  Anders 
die nach §16i geförderten Personen – 
ihre sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigungsverhältnisse sind dann für 
bis zu 5 Jahren mit Lohnzuschüssen 
auf dem Weg zu verbesserter Beschäf-
tigungsfähigkeit und sozialer Teilhabe 
förderbar, wenn sie vor der Maßnahme 
über 25 Jahre alt sind und während der Hartmut Reinke

letzten 7 Jahre mindestens 6 Jahre hilfe-
bedürftig im Sinne des SGB II und kaum 
oder nicht erwerbstätig waren. Den Ziel-
gruppen aus §16e und §16i gemeinsam 
ist das gesetzlich verankerte „ganzheit-
liche beschäftigungsbegleitende Coa-
ching“, das durch die Case Manager im 
Jobcenter oder von beauftragten Drit-
ten erfolgen muss. 

Mit dem Ziel, die  Beschäftigungsfä-
higkeit zu verbessern und soziale Teilha-
be zu unterstützen, erhält der Arbeitge-
ber „für die Beschäftigung von zugewie-
senen erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten Zuschüsse zum Arbeitsentgelt“ 
(§16i, Abs.1). „Zuweisung“ bedeutet in 
diesem Zusammenhang, dass der für 
den zu Fördernden zuständige Case Ma-
nager im Jobcenter grünes Licht für die 
Förderung gibt. Die Förderung ist per-
sonen- nicht unternehmensgebunden, 
d. h. der Arbeitnehmer bzw. die Arbeit-
nehmerin wird gefördert, nicht der Ar-
beitgeber. In den Weisungen der Agen-
tur für Arbeit (AfA) (Punkt 1.1) heißt es 
einleitend: „§ 16i SGB II richtet sich an 
sehr arbeitsmarktferne erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte (ELB), die bisher 
nicht nachhaltig auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt integriert werden konnten. 
Vorrangiges Ziel ist die Eröffnung von 
Teilhabechancen. Darüber hinaus soll die 
öffentlich geförderte Beschäftigung so 
angelegt sein, dass die Beschäftigungs-
fähigkeit verbessert und mittel- bis lang-
fristig Übergänge in eine ungeförder-
te Beschäftigung auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt ermöglicht werden.“  Vor 
dem Hintergrund des eben Geschilderten 
stellt sich für Betriebe die Frage, wie die 
Ziele des Teilhabechancengesetztes um-
gesetzt und erreichbar werden können. 
Wer kümmert sich um die geförderten 
Personen? Welche fachlichen Kompeten-
zen sind dafür erforderlich?

Abstract:
Nach einer kurzen Hintergrundinfor-
mation zum Teilhabechancengesetz 
nimmt der Beitrag Einblick in die ar-
beitspädagogische Umsetzungspra-
xis des §16i SGB II – aus Sicht der An-
leiter_innen.
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Der Gesetzgeber verankert im Zusam-
menhang mit den finanziellen Förderun-
gen auch den verpflichtend wahrzuneh-
menden Anspruch auf ganzheitliche be-
schäftigungsbegleitende Betreuung. Aus 
den Ausführungsbestimmungen (Pkt. 
1.3): „Die Arbeitnehmerin/ der Arbeit-
nehmer soll während der Förderung 
durch eine erforderliche ganzheitliche 
beschäftigungsbegleitende Betreuung 
unterstützt werden. (…) Die Teilnahme 
an einer (…) ist grundsätzlich verpflich-
tend. (…) Der erforderliche Betreuungs-
umfang (.) bestimmt sich nach den in-
dividuellen Bedarfen. Der Umfang wird 
(…) im Rahmen einer Ermessensent-
scheidung. Eine Begründung und Doku-
mentation ist erforderlich.“ Grundsätz-
lich ausgeschlossen als Erbringer dieser 
Betreuungsleistungen ist der Arbeitge-
ber; die Betreuung hat in rechtlich und 
organisatorisch von ihm abgegrenzter 
Form so zu erfolgen, dass eine „unab-
hängige ganzheitliche beschäftigungs-
begleitende Betreuung gewährleistet“ 
ist. (ebd.)

Erfahrungen aus der Praxis

Die nachfolgenden Ausführungen und 
stark gekürzten Zitate basieren auf ei-
ner aktuell laufenden Fallstudie. Aus 
forschungsethischen Gründen wird auf 
alle eine Identifikation ermöglichenden 
Angaben verzichtet. Im konkreten Fall 
richtet ein Maßnahmenträger in ver-
schiedenen Projekten Arbeitsplätze ein 
für die Aufnahme zugewiesener Arbeit-
nehmer_innen nach §16i. Die Projekte 
bestehen aus dem Erbringen logistischer 
und mobilitätsfördernder Dienstleistun-
gen in einem soziokulturellen Modell, 
das neben dem Miteinanderwohnen 
der Generationen auch Aspekte der 
Nachhaltigkeit thematisiert. In den ins-
gesamt 3 Projekten wird mit 30 Perso-
nen nach 16i geplant. Die Arbeit in den 
Projekten startete im Juni 2020. Aktuell 
(September 2020) sind 14 Personen in 
Arbeit. Sie werden in den drei Projek-
ten fachlich angeleitet und, im Sinne des 
Gesetzes, extern ganzheitlich beschäf-
tigungsbegleitend betreut. Die fachli-
che Anleitung wird von Anleiter_innen 
übernommen, die entweder eine Aus-
bildereignungsprüfung bestanden oder/
und über ausreichende Berufserfahrung 
verfügen. 

Beobachtung: Wording

Nach Jahren der Erwerbslosigkeit keh-
ren die Mitarbeiter_innen nun – als so-
zialversicherungspflichtige Arbeitneh-
mer_innen! –  zurück an einen Arbeits-
platz. Sie sind, nach eigener Wahrneh-
mung, Menschen, die zur Arbeit gehen, 
nicht zu einer Maßnahme. Sprechen die 
Anleiter_innen über sie, sprechen sie von 
„Teilnehmer_innen“ und wissen nicht 
um die Wirkung dieser Worte für die Ar-
beitnehmer_innen. 

Beobachtung an der Schnittstelle 
„Praxisanleitung/Sozialarbeit“

Timo, einer der Anleiter, ist Mitte 30 und 
gelernter Restaurantkaufmann. Nach vie-
len Jahren im Beruf und Stationen im In- 
und Ausland war er bis zu der Insolvenz 
seines letzten Arbeitgebers dort u. a. in 
anlernender Funktion tätig, er betreute 
bis zu 9 Angestellte.

Timo erzählt, wie er zu der Arbeit im 
Projekt gekommen ist:

„Und ich WOLLTE halt auch nicht zu-

rück in die Gastro. Ich wollte in den sozia-

len Bereich. (.) So eine Einrichtung mit Se-

minarräumen, mit, äh, die haben ja auch 

noch Betten und so weiter, ne? Das wäre 

dann quasi so eine Art Hausdame gewe-

sen. Hausdame plus, ne? Also man wäre 

dann halt für die Rezeption, für äh ganzes 

Housekeeping-Personal, für die ge- äh für 

ganzen Kaffeeklatschpausen, (…) Und ich 

bin, ähm (-) äh deswegen habe ich mich 

s- äh auch hier beworben dann. Ich bin 

halt auch so ein Organisationstalent, ne?“

Etwas später spricht er von den Mitarbei-
ter_innen seines Projektes:

„Äh Organisationstalent. Ähm weil ich 

ja auch die ganze Zeit im anonym alles or-

ganisiert hab, ne? Mit allen Mitarbeitern. 

Ich hatte also acht unter mir, neun oder so 

ungefähr im Laufe der Jahre. Das kommt 

jetzt nicht an, an, ähm an die Teilnehmer 

hier ran so, ne? Das ist halt dann schon 

noch eine andere Stufe. (…)“

Seine Vorgesetzte Helga ist die Be-
reichsleiterin und zuständig für alle drei 
Projekte. Sie ist gelernte Gärtnerin und 
war zuvor über 20 Jahre tätig in der Aus-
bildung von Jugendlichen im Garten- 
und Landschaftsbau. 

„Ähm ja, ich bin ja nun schon seit, oh, 

Gott, seit zwanzig Jahren quasi eigent-

lich als Ausbilderin tätig, hab immer mehr 

oder weniger Werker im Gartenland-

schaftsbau ausgebildet oder irgendwie 

welche, die, wie gesagt, jenseits der nor-

malen Spur waren. Und dadurch bin ich 

ja überhaupt in diesem ganzen sozialen 

Bereich gelandet. (…) Meine Aufgabe ist 

es, ähm dass wir Langzeitarbeitslose hier 

einstellen, die in Beschäftigung bringen 

und quasi auf den ersten Arbeitsmarkt 

vorbereiten. So, das heißt, dass die hier 

(--) eigentlich ja nur eine Dienstleistung 

erlernen sollen, natürlich daneben auch 

die Verlässlichkeit, Pünktlichkeit und so 

weiter, und dann zu gucken, wo sind sie 

auf dem ersten Arbeitsmarkt vielleicht 

einzubringen?“

Der Alltag der hier entstehenden 
Arbeitswelt fordert die Anleiter_innen 
über das ihnen bisher bekannte Maß. 
Ihr Klientel ist ein gänzlich anderes als 
das ihnen sonst vertraute. Sie haben 
es mit überwiegend Männern über 50 
Jahre zu tun, mit teils unbewältigten 
Suchtproblematiken, mit Insolvenzen, 
schwierigen familiäre Konstellationen 
oder/und körperlichen Beeinträchtigun-
gen.

Helga dazu:
„Und die Anleiter kümmern sich um 

alles, was das Berufspädagogische sozu-

sagen betrifft. Also die Arbeitstugenden. 

Alles, was den ganzen sozialen Be- also 

privaten Bereich betrifft, also sprich Fami-

lie, Sucht, Krankheit oder weiß der Teu-

fel, was für Probleme vielleicht im Hinter-

grund vorhanden sind, die werden von 

anonymisiert (-) ähm betreut. Das heißt, 

die werden ähm (--) zweimal im Monat, 

glaube ich, ich glaube, ALLE ZWEI WO-

CHEN ZWEI STUNDEN haben die dann 

einen Termin, wo ähm ein externes Coa-

ching dann stattfindet. (…)

Also ein Anleiter muss natürlich .. 

kann nicht einfach einer sein, der ähm 

Arbeit kennt, er muss auch schon auf die 

besonderen Belange der Langzeitarbeits-

losen auch ein bisschen eingehen kön-

nen. Wir haben sehr, sehr unterschiedli-

che, es sind alles Ungelernte für den Be-

reich, muss man von, von ausgehen. Auch 

mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten 

und Problemen. Und natürlich spielt das 

auch in den Arbeitsprozess mit rein. Al-

so wenn ich ähm (--) äh unglücklich bin, 

dann nimmt man das natürlich auch mit 

in den Arbeitsalltag mit rein. Und da so 

ein bisschen Rücksicht drauf nehmen 

eventuell oder einen weiterbringen oder 
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einen auch einfach ablenken davon mit 

irgendwelchen Erfolgserlebnissen bei der 

Arbeit.“

Welche Lehren lassen sich aus den 
bisherigen Erkenntnissen dieser noch bis 
zum Ende der Maßnahmen 2022 laufen-
den Projektevaluation für die fachliche 
Weiterbildung von Anleiter_innen zie-
hen? 

Interpretation der Beobachtungen

Die kurzen Auszüge aus den Interviews 
zeigen Schnittstellenprobleme auf, die 
dringend zu klären sind. Die Deutsche 
Gesellschaft für Coaching und Case Ma-
nagement spricht von dem besonderen 
Vertrauensverhältnis zwischen Coach 
und Coachee und betont die Bedeu-
tung einer umfassenden, die ganze Le-
benssituation umsichtig einbeziehenden 
Betreuung der geförderten Mitarbei-
ter_innen. Wo und zwischen wem be-
ginnt Vertrauen? Ist im Zweifel also der 
Teilnehmende, der sich gegenüber dem 
Anleitenden öffnet und persönlich an-
vertraut, an einen anderen Adressaten 
zu verweisen? Wie soll das, wie kann 

das gehen – und zu welchen Reaktio-
nen führt es in den Beteiligten? Welche 
Ressourcen, welche Bedarfe zeigen sich 
auf Seite der Anleitenden? Helga erklärt 
zu ihrer Sicht auf Sozialpädagogen: „Das 

sind die, die sich engagieren und gleichzeitig 

abgrenzen, schützen können.“

Kurz: Mit den Umsetzungen nach 
§16i steht in der Praxis auch die Fra-
ge im Raum, wo Sozialpädagogik „be-
ginnt“ und „endet“, ob und wie sie von 
den handelnden Personen „abtrennbar“ 
und an Dritte delegierbar ist; es stellt sich 
auch die Frage nach der Relevanz sozi-
alpädagogischer Expertise. „So ein biss-
chen eingehen können, Rücksicht drauf 
nehmen“ wird nicht reichen, um den 
Menschen in der Maßnahme „weiter-
zubringen“, oder doch? Was macht den 
Erfolg oder den Misserfolg – also das Er-
reichen oder Nichterreichen des ersten 
Arbeitsmarkts – aus Sicht der Mitarbei-
ter_innen aus? Welche spezifischen be-
rufspädagogischen Kenntnisse zur Ge-
staltung von Aneignungsmöglichkeiten 
relevanter arbeitsplatzbezogener Kom-
petenzen werden bei den Anleitenden 
darüber hinaus benötigt?
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